
Art. 2 Politische Grundlagei

Artikel 2
(1) Alle politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik wird von 

den Werktätigen in Stadt und Land ausgeübt. Der Mensch steht im Mittelpunkt 
aller Bemühungen der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates. Die wei
tere Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf 
der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozialistischen Produk
tion, der Erhöhung der Effektivität, des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts und des Wachstums der Arbeitsproduktivität ist die entscheidende Auf
gabe der entwickelten sozialistischen Gesellschaft.

(2) Das feste Bündnis der Arbeiterklasse mit der Klasse der Genossen
schaftsbauern, den Angehörigen der Intelligenz und den anderen Schichten des 
Volkes, das sozialistische Eigentum an Produktionsmitteln, die Leitung und 
Planung der gesellschaftlichen Entwicklung nach den fortgeschrittensten Er
kenntnissen der Wissenschaft bilden unantastbare Grundlagen der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung.

(3) Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ist für immer besei
tigt. Was des Volkes Hände schaffen, ist des Volkes Eigen. Das sozialistische 
Prinzip »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung« wird ver
wirklicht.

Ursprüngliche Fassung:
(1) Alle politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik wird von den Werk

tätigen ausgeübt. Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Bemühungen der sozialistischen Gesell
schaft und ihres Staates. Das gesellschaftliche System des Sozialismus wird ständig vervoll
kommnet.

(2) Das feste Bündnis der Arbeiterklasse mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, den An
gehörigen der Intelligenz und den anderen Schichten des Volkes, das sozialistische Eigentum an 
Produktionsmitteln, die Planung und Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung nach den fort
geschrittensten Erkenntnissen der Wissenschaft bilden unantastbare Grundlagen der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung.

(3) wie oben
(4) Die Übereinstimmung der politischen, materiellen und kulturellen Interessen der Werk

tätigen und ihrer Kollektive mit den gesellschaftlichen Erfordernissen ist die wichtigste Triebkraft 
der sozialistischen Gesellschaft.

Übersicht
I. Die Volkssouveränität

1. Formulierung des Satzes von der Volkssouveränität
2. Auslegung des Begriffs »Volkssouveränität«
3. Niederschlag der Auslegung in der Verfassung
4. Der Begriff des »Bürgers« und des »Werktätigen«
5. Machtausübung »durch« die Werktätigen
6. Begriff der »politischen Macht«

II. Das Strukturprinzip des demokratischen Zentralismus
1. Der demokratische Zentralismus in der Verfassung
2. Die Bedeutung der verfassungsrechtlichen Verankerung
3. Der demokratische Zentralismus als Strukturprinzip der marxistisch-leninistischen Partei
4. Definition des Begriffs in der Literatur
5. Verhältnis von Demokratie und Sozialismus

146


